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RS OGH 1992/4/9 8Ob549/92
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.04.1992

Norm

AußStrG §97 C

AußStrG §104

Rechtssatz

Gibt der Sachwalter des Verstorbenen ein ihm als Legat ausgesetztes Sparbuch mit der Beendigung der

Sachwalterschaft nicht heraus, nimmt er hiemit eigenmächtig einen Nachlaßgegenstand in Besitz, zu dessen

Herausgabe er vom Abhandlungsgericht - falls dies zur Nachlaßsicherung geboten ist - verhalten werden kann. Die

p7ichtwidriger Unterlassung der Rückstellung des Sparbuches nach Beendigung der Sachwalterschaft kann nur nicht

dazu führen, daß der Legatar von den Erben auf Herausgabe geklagt werden müßte.
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